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RS OGH 1969/11/26 7Ob205/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1969

Norm

JN §20 Z5

Rechtssatz

Der Richter, der das zu berichtende Urteil erster Instanz gefällt hat, ist von der Entscheidung über einen Rekurs gegen

den (nicht von ihm gefaßten) Berichtigungsbeschluß hinsichtlich dieses Urteils nicht ausgeschlossen.
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